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1. Voraussetzungen  
Bereits seit 2012 ist Feuerbrand zwar latent vorhanden, weder in den Obstkulturen noch im 
Feldobstbau kam es bedingt durch die Witterungsbedingungen zu grösseren Befällen. Nach-
dem im Jahr 2017 ein starkes Frostereignis während der Blüte Neuinfektionen verhindert hat, 
gingen die Fachleute von einer tiefen Infektionsgefahr aus. 
 
2. Infektionslage 
Nach dem regenreichen Winter war es zumindest im Oberboden bereits vor der Blüte sehr tro-
cken. Die sehr hohen Temperaturen liessen die Blüten ungemein schnell aufblühen. Die Obst-
blüte begann wie bereits im Jahr 2017 sehr früh, bereits am 20. Mai setzte die Blüte der Er-
tragsbäume ein. Jungbäume blühten direkt anschliessend und ebenso kurz, so dass die Blüte 
am 13. bis 14. Mai bereits wieder abgeschlossen war. Diese rasante Entwicklung wirkte sich auf 
die Entwicklung der Einzelblüten aus. Normalerweise rechnet man mit einer Lebensdauer der 
Blüte von 5-7 Tagen, wobei die Anfälligkeit für Feuerbrand nur etwa 3-4 Tage beträgt. Dieses 
Jahr waren es oft nur 2-3 Tage und damit auch die Zeit für Infektionen markant verkürzt. 
Gleichzeitig war festzustellen, dass es wenige Insekten in den Anlagen hatte, welche bestäub-
ten, nicht nur Bienen. Dies war sicher auf die frühe Jahreszeit zurück zu führen. Ebenso war 
extrem viel Blütenstaub in der Luft. Ob dies auf die Situation in den Blütenböden einen Einfluss 
hatte, kann nicht gesagt werden. Betreffend den Niederschlagsereignissen, welche die Infektio-
nen in der Regel stark begünstigen, herrschte eine Dreiteilung im Kanton. Der westliche Kan-
tonsteil hatte nur ein Niederschlagsereignis während der Blüte, im mittleren Thurgau waren es 
deren zwei und im Gebiet um Egnach regnete es gegen Ende der Blüte nochmals. Besonders 
erwähnenswert scheint aufgrund des Jahres, dass es keinen Tau gab.  
 
Abb.1 Blüteninfektionsübersicht Wetterstation Neukirch-Egnach (Grafik E.Holliger , Agroscope) 
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Abb. 1 zeigt die Infektionsprognose mit den Wetterdaten der Wetterstation in Neukirch-Egnach. 
Hier war das Risiko für Infektionen gross. Ersichtlich ist, dass die für Infektionen erforderliche  
Temperatur mit Niederschlagsereignissen zusammentraf und so eigentlich sehr günstige Infek-
tionsbedingungen vorlagen. Auffallend auch, dass das errechnete Erregerinfektionspotential 
auf ein extrem hohes, bisher noch kaum so verzeichnetes Niveau stieg. Betrachtet man die Blü-
te genauer, kann man die gesamte Infektionsdauer in zwei Phasen einteilen: Hauptblüte der Er-
tragsanlagen 24. April bis 6. Mai, Blühphase der Jungbäume 7. Mai bis 14. Mai. So resultierten 
nicht wie man auf den ersten Blick meinen könnte, pro Blüte eine extrem hohe Anzahl Infekti-
onstage (schwarze Punkte). Es waren für Ertragsanlagen und Junganlagen „nur“ zwei bis drei 
solcher Tage. Die weissen Kreise bedeuten HW- Tage, d.h. an solchen Tagen fehlt nur die 
Feuchtigkeit, um ebenfalls als Infektionstag zu gelten. Da Feuchtigkeit im Bereich von Tau oder 
aufsteigender Feuchte in Bodenmulden oder durch nahe Gewässer genügt, wurde bisher ein 
solcher Tag wie ein Infektionstag betrachtet. Im Nachhinein zeigte es sich, dass 2018 in dieser 
Hinsicht eine ausserordentliche Situation vorlag, welche selbst von den Experten nicht eindeutig 
gedeutet werden kann.  
 
Im Thurgau wurde wie in den letzten Jahren in 10 - 12 gefährdeten Parzellen ein Blütenmonito-
ring durchgeführt. Dabei werden aus hoch gefährdeten Parzellen Blüten gesammelt und sofort 
ins Labor gebracht, wo noch gleichentags die Zellzahl in den Blüten ermittelt wird. Die Resultate 
werden nebst der Infektionsprognose zur Beratung der Produzenten verwendet. Dabei ist für 
die Einzelprobe zwar nur eine Aussage für das unmittelbare Umfeld möglich. Sind jedoch für 10 
gefährdete Parzellen die Resultate identisch, besteht doch ein Hinweis, wie sich die Gesamtla-
ge präsentiert. Wie in den Vorjahren waren praktisch alle Blütenproben negativ, auch nach der 
2. Probenahme. In zwei Parzellen wurden jedoch bei der ersten Probenahme je 1 von zwei 
Proben positiv. Im zweiten Probedurchgang 2 Tage später wurden dann jedoch keine Bakterien 
mehr nachgewiesen. Dieses Phänomen ist nicht neu, bereits früher wurde dies teils sogar in 
den gleichen Parzellen festgestellt. Dies bedeutet, dass irgendwo in diesen Parzellen aktive 
Bakterien vorhanden sind und die Infektionsgefahr hoch eingestuft werden muss. Dies zeigte 
sich dann auch im Sommer in einer dieser Parzellen (siehe Kapitel Befall). Eine dritte Bepro-
bung erfolgte nur noch bei den etwas später blühenden Jungbäumen, jedoch ohne positive 
Proben. Es kann daraus jetzt nicht geschlossen werden, dass mit diesen Proben schon klar 
war, dass es keinen Feuerbrand gibt. Es zeigt sich bei Zuzug der Probenresultate der letzten 
Jahre jedoch trotzdem, dass diese Methode eine gute zusätzliche Methode ist, um Befall vor-
herzusagen. Da die im Interreg Projekt: „Gemeinsam gegen Feuerbrand“ erarbeitete Methode 
durch die Berater rund um den Bodensee genutzt wird und alle Fäden beim gleichen Labor zu-
sammenlaufen, hat sich eine gute Datenbasis gebildet, welche auch künftig hilfreich sein wird. 
Angedacht ist jedenfalls, dass die Methode den Obstbauern bekannt gemacht wird, damit diese 
selber Proben nehmen können. Dies hinsichtlich der Kosten. Während eine Probe 48 Euro kos-
tet, kostet eine LMA Behandlung 248 Euro / ha. Bei 3 Behandlungen resp. Beprobungen könn-
ten also 500 Euro / ha gespart werden. Für einen grossen Betreib macht dies also rasch ein 
paar tausend Franken aus. 
 
 
3. Befallssituation in Obstanlagen 
In den Obstanlagen im Thurgau lagen bis Ende Mai nur vereinzelt Meldungen über Verdacht 
oder Einzelblütenbefall vor. Tritt während dieser Phase nicht mehr auf, kann man bereits aufat-
men. Durch Hinweise Dritter haben wir von einer Birnenanlage erfahren, welche bei genauerem 
Hinsehen deutlichen Altbefall im Kronenbereich mehrerer Bäume aufwies. Dies verteilt über die 
ganze Parzelle. Schlussendlich wurden zwar nur 18 Bäume gerodet, dieses Beispiel zeigt aber 
deutlich, dass Feuerbrandaltbefall, insbesondere bei Birnen, nicht immer erkannt wird resp. 
auch in Jahren ohne Blüteninfektion durch Latenzbefall ausbrechen kann. In diesem Fall war es 
glücklicherweise so trocken, dass diese Infektionsherde keinen Bakterienschleim (Exudat) bil-
deten und die Folgen dadurch glimpflich abliefen. Trotzdem wurde die Anlage 4 mal  
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durch den Pflanzenschutzdienst vollständig abgelaufen und das Umfeld weiter beobachtet. Wei-
terer Befall wurde jedoch nicht mehr festgestellt.  
 
In einer Bioobstanlage traten erst im Herbst Symptome von Unterlagenbefall auf. Auch hier 
spielte wohl die Feuchtigkeit eine Rolle. Bei Altbefall geht es oft länger, bis Symptome sichtbar 
werden. Dies insbesondere, wenn es um Unterlagenbefall geht. Auch hier war also Feuerbrand 
latent vorhanden. Dies war nicht unerwartet, da die Anlage eine Vorgeschichte hatte.  
 
Die letzte Parzelle, welche Feuerbrand aufwies, ist ein Bilderbuchbeispiel für die schwierige 
Einstufung des Feuerbrandes. Diese Birnenanlage mit einer sehr anfälligen Birnensorte (Con-
corde) zeigte bereits 2007 Feuerbrand. Zusammen mit dem Produzenten wurde der Versuch 
gestartet, die Anlage zu sanieren. Dazu hat der Produzent die Parzelle gemäss Warndienst 
wenn nötig mit den zugelassenen Wirkstoffen behandelt und der Pflanzenschutzdienst hat die 
Anlage jedes Jahr zwei bis dreimal abgelaufen. Befallende Bäume wurden sofort als ganzer 
oder bei leichtem Befall als halber Baum (die Bäume waren im Y System gepflanzt) gerodet. 
Gleichzeitig wurde darin und daneben jeweils Blütenproben entnommen. Diese waren dreimal, 
aber jeweils nur in einer von 2 Proben zwischen 2007 und 2018 positiv.  
 
 
Abb. 2 und 3: Obstparzelle mitten im Hauptobstbaugebiet mit leichter Senke im unteren Parzel-
lenbereich  
 

 
 
 
 
Auf Abb.4 ist ersichtlich, dass durch die Rodungen teilweise längere Lücken im Bestand ent-
standen sind. Dies hat sich so ergeben, weil der neu sichtbare Befall oft direkt neben dem im 
Vorjahr gerodeten Bäumen erneut auftrat. Dies teilweise auch, obwohl links und rechts des be-
fallenen Baumes besonders genau hingeschaut und wenn nötig auch dieser gerodet wurde.  
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Abb.4 Lücke, welche durch die regelmässigen Rodungen seit 2007 entstanden ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aus der Abb. 5 geht hervor, wie viele Bäume jeweils pro Jahr seit 2007 gerodet wurden. Die 
Parzelle konnte so, ohne dass Feuerbrand epidemieartig ausbrach, bis ins Jahr 2018 bewirt-
schaftet werden. Das Jahr 2018 brachte dann die grosse Überraschung. Erste Symptome traten 
ab Anfangs Juni auf. Diese wurden vom Betriebsleiter sofort entfernt, bereits 2 Wochen später 
zeigte sich aber wieder das gleiche Bild. Der Befall breitete sich bis Mitte August auf das ganze 
unterste Drittel der Parzelle aus, so dass dort praktisch ein flächendeckender Befall vorlag. Im 
obersten Drittel zeigte hingegen kein einziger Baum Symptome und der mittlere Parzellenteil 
zeigte eine deutliche Trennlinie. Es war offensichtlich, dass die von unten gut sichtbare, leichte 
Einsenkung der Parzelle mehr Feuchtigkeit abgab und damit bei der vorliegenden Wärme opti-
male Wuchsbedingungen schaffte, die auch das Bakterium im Holz rascher verteilte. Die Par-
zelle stellte nun für das ganze Umfeld ein zu grosses Risiko dar und wurde gerodet.  
 
Wie kann dies nun beurteilt werden? Der Produzent konnte seine Parzelle so mit relativ kleinen 
Ertragsverlusten während 10 Jahren weiter nutzen. Die Parzelle war am Schluss im 18. Stand-
jahr und hätte wohl noch einige Jahre genutzt werden können. Der Kontrollaufwand und die 
Behandlungskosten waren allerdings in dieser Zeit sehr hoch. Zu hoch, denn ein Produzent al-
leine könnte solche aufwändige Kontrollen aus zeitlichen Gründen kaum durchführen. Es zeigte 
sich auch, dass auch der Kontrollaufwand in den umliegenden Obstparzellen erhöht war. Ver-
einzelt wurden im 2018 auch Apfelbäume im Umfeld mit Befall entdeckt. Es stellt sich also auch 
die Frage, wie gross das Risiko einzuschätzen ist, welches von dieser Parzelle auf die Nach-
barsparzellen ausgegangen ist. Zusammenfassend war es ein Erfolg, dass diese anfällige Sorte 
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so lange gehalten werden konnte. Der Unterschied in der Sortenanfälligkeit zeigte sich auch da-
rin, dass direkt danebenstehende Birnbäume der Sorte Kaiser Alexander gar nicht betroffen wa-
ren. Aus Sicht der Beratung stellt eine Parzelle mit einer anfälligen Birnensorte für das Umfeld 
auch dann ein Risiko dar, wenn Feuerbrand nicht sofort voll ausbricht. Latenzbefall ist unbere-
chenbar und kann wie im Jahr 2018 auch dann ausbrechen, wenn sonst sehr wenig Feuerbrand 
auftritt.    
 
Abb.5 Verteilung der Rodungen 2007 bis 2018 (gelbe Punkte, kein Befall  keine Rodungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4. Feuerbrand im Feldobstbau und in Hausgärten 
In den Hausgärten war der Feuerbrand an Zierpflanzen 2018 vernachlässigbar. Die Pflanzver-
bote für Feuerbrandwirtspflanzen haben eine starke Ausdünnung dieser gebracht, auch, weil 
Gärten saniert und darin andere Pflanzen gepflanzt werden. Im Bereich Garten sind die seit drei 
bis vier Jahren wieder gepflanzten Quittenbäume zu beachten. Auch Weissdorn war 2018 kaum 
befallen. Im Feldobstbau konnten teilweise aufgrund der Trockenheit nicht einmal optisch ty-
pisch befallene Birnbäume positiv beprobt werden. Selbst bei den Hochstämmen wurden nur 
rund 50 Bäume, vornehmlich Birnen, wegen Feuerbrand gerodet. Insgesamt ein sehr erfreuli-
ches Jahr, was Feuerbrand angeht.  
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5. Schutzobjekte (als solche angemeldete Hochstammb estände oder Obstanlagen)  
Von den rund 100 verbliebenen Schutzobjekten wurden zwei seitens der Bewirtschafter zurück-
gezogen. In einem Fall hat der Pflanzenschutzdienst die an ein solches Objekt gestellten Be-
dingungen überprüft und die fehlende Pflege bemängelt. Es ging dabei nicht um den ökologi-
schen Wert des Objektes, der unbestritten ist, sondern um die fehlende Pflege. Ist diese nicht 
gegeben, ist sowohl die Feuerbrandkontrolle als auch die Feuerbrandbekämpfung äusserst 
schwierig und aufwändig. Der Bewirtschafter hat den Entscheid des Pflanzenschutzdienstes 
angefochten, seine Einwände wurden jedoch nicht gestützt. Die Diskussion hat jedoch auch ge-
zeigt, dass ein Interessenskonflikt  bezüglich ökologischer Ausrichtung eines Baumgartens und 
den fachlichen Anforderungen zum Wachstum der Bäume besteht.  
 
 
6. Freiwilliger Rückschub von Streptomycin 
Der Rückschub des auf den Betrieben noch vorhandenen Streptomycins blieb gegenüber 2017 
praktisch unverändert und nahm nur um 1.3 kg ab, so dass noch 213.69 kg auf den Betrieben 
gelagert wird. Der Kanton und die Branche sind bestrebt, dass auch diese Restmenge noch 
sauber zurückgeschoben wird. 
 
 
7. Alternative Bekämpfungsmöglichkeiten  
Im „Herakles plus“ Projekt von Agroscope Wädenswil und weiteren Projektpartnern konnten 
Wirkungsversuche nur mit den bekannten, bereits zugelassenen Wirkstoffen (Mycosin, eine 
Tonerde; Blossom Protect eine Hefe plus saurer Puffer; sowie LMA, eine Desinfektionsmittel) 
vorgenommen werden. Zwei Ergebnisse stechen hier besonders heraus. Das bereits im Jahr 
2017 getestete, im Abstand von zwei Tagen sehr intensive Behandlungsintervall (mit allen die-
sen Wirkstoffen) ist ziemlich erfolgreich. Der Wirkungsgrad von rund 40–60 % sinkt bei einer 
Ausweitung der Intervalle auf 4 Tage sofort auf lediglich 6 %.  
 
 
8. Ruhiges Kontrolljahr 
Wie bereits im Jahr 2017 haben die Kontrolleure trotz Aufruf des Pflanzenschutzdienstes zu ei-
ner genauen Kontrolle aufgrund der geschilderten Infektionsbedingungen den Aufwand stark 
reduzieren können. 
 
 
9. Internationales Feuerbrand-5-Ländertreffen 
Dieses Jahr fand dieses Treffen der Fachleute wieder im Südtirol statt. Auffallend, dass die In-
fektionsbedingungen im süddeutschen Raum, in der Schweiz und in Österreich wiederum prak-
tisch gleichzeitig mit Beginn ab dem 18. April stattfanden. Auch die sehr kurze Blütezeit war al-
len Gebieten gemeinsam. Ebenfalls zeichnete es sich rasch ab, dass alle diese Gebiete trotz 
der nicht ungefährlichen Infektionsphase kaum Feuerbrandbefall verzeichneten. Nicht so im 
Südtirol selber. Hier war in einem Gebiet Feuerbrand sehr stark vorhanden. Was waren die 
ausschlaggebenden Faktoren, welche 2018 dazu führten, dass kein Flächenbrand entstand? 
Hier haben sich zwei Faktoren als Favoriten herauskristallisiert. 1. Die sehr kurze Lebensdauer 
der Einzelblüten und zweitens die sehr trockenen Bedingungen. Bei den Bekämpfungsmöglich-
keiten gibt es keine neuen Ansätze. Die bewilligten Wirkstoffe werden aber immer besser er-
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forscht. So konnte erstmals aufgezeigt werden, dass LMA die Bakterien abtötet, während 
Blossom Protect diese nur hemmt. Dies spielt auf den Wirkungsgrad keine Rolle, wie die Ver-
gleiche der vielen Versuche belegen. Trotzdem ist dies für den Berater ein kleiner, aber feiner 
Unterschied. Eine Hemmung der Zellvermehrung kann bei günstigen Bedingungen schneller zu 
höheren Werten führen als wenn die Bakterien abgestorben sind und sich der Bestand zuerst 
wieder aufbauen muss.  
 
 
10. Projekt „Zukunft Obstbau“ 
Für die beiden Projekte Zukunft Obstbau eins und zwei sind die Schlussberichte erstellt worden.  
Die letzten Pflanzungen erfolgten im Frühjahr 2018. Die letzten Zahlungen werden 2024 ausge-
löst, da im zweiten Projekt Zahlungen erst nach dem 5. Standjahr erfolgen. 
 
 
11. Fazit Feuerbrand 2018 
In der Beurteilung der Infektionslage während der Blüte war 2018 ein sehr schwieriges Feuer-
brandjahr. Glücklicherweise sah es dann beim Befall sehr gut aus und dies blieb bis zum Herbst 
so. Mit dieser Ausgangslage konnten auch die Kosten klein gehalten werden. Trotz dieser Situ-
ation bleibt Feuerbrand unberechenbar, dies zeigte dieses Jahr besonders gut.  
 
 
12. Rechtliche Grundlagen Direktzahlungsverordnung 
Auf die neue Direktzahlungsperiode 2018 bis 2022 hat der Bund in Zusammenarbeit mit einer 
Arbeitsgruppe die Bedingungen für Baumbeiträge ergänzt. Anstelle des Begriffes Baumschnitt 
wurde der Begriff „Fachgerechte Baumpflege“ aufgenommen. In den Erläuterungen dazu (DZ 
Verordnung, Anhang 4 Ziffer 12.1.09) gehört auch eine „fachgerechte Bekämpfung“ von beson-
ders gefährlichen Schaderregern gemäss den Anordnungen der Kantonalen Pflanzenschutz-
dienste. Mit diesem Hinweis besteht zumindest für Bezüger von Direktzahlungen im Thurgau 
auch in der Obstbauzone 2 eine Verpflichtung, Feuerbrand zu bekämpfen. Dies wird dieses 
Frühjahr mit den „Gemeindestellen Landwirtschaft“ besprochen und 2019 erstmals umgesetzt. 
 
 
12. Ausblick 
Die vom Bund vorgesehene Überführung der Pflanzenschutzverordnung in die Pflanzenge-
sundheitsverordnung ist soweit konkretisiert, dass der Begriff „allgemeingefährliche Krankhei-
ten“ wegfällt und Feuerbrand in die Kategorie „geregelter Nicht-Quarantäneorganismus“ fällt. 
Damit zieht sich der Bund mehr und mehr aus der Feuerbrandforschung zurück. Auch  die Ent-
schädigungen an die Kantone für Bekämpfungsmassnahmen fallen weg. Er lässt es den Kanto-
nen offen, eigene grössere Bekämpfungszonen einzurichten, wie es der Thurgau mit der Obst-
bauzone 1 als einziger Kanton bereits hat.  Für die Kantone bedeutet dies, dass sie entweder 
ganz aus der Feuerbrandbekämpfung aussteigen oder eigene Richtlinien erlassen müssen. 
Diese Fragen stehen gegenwärtig auch im Thurgau zur Diskussion. Gemäss neusten Informati-
onen stellt der Bund für solche Zonen eine 4-jährige Übergangsfrist in Aussicht. 
 
Bildungs- und Beratungszentrum  
Arenenberg  
Pflanzenschutzdienst und Team Spezialkulturen 
 

             
 
Arenenberg, 12. Februar 2019 
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Adressen der Ansprechpersonen für Fragen rund um den Feuerbrand:  
  
 BBZ Arenenberg 
 Pflanzenschutzdienst Tel. 058 345 85 17 
 Hermann Brenner (bis 30.3.19) Fax 058 345 85 22 
  8268 Salenstein E-Mail hermann.brenner@tg.ch 
 

 BBZ Arenenberg 
 Obstbau TG / SH Tel. 058 345 85 10 
 Urs Müller  Fax 058 345 85 22 
 8268 Salenstein E-Mail urs.mueller@tg.ch 
 
 
Weitere Informationen zum Feuerbrand: 
 
- Fachliches, Übersicht Infektionsbedingungen: www.feuerbrand.ch  
 
- Formulare für Gemeinden und Kontrolleure, Feuerbrandberichte: www.arenenberg.ch 
 
Anhang 1:  Feuerbrandstatistik Kanton Thurgau 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Infektionstage  2- 3 1-4 3 1 1 3 0-3 0 2-3 

Anzahl Proben 193 89 261 35 100 137 50 15 42 

Proben positiv 45 26 110 7 47 55 1 9 6 

Gemeinden  
mit Befall (80) 

44 45 **48 **43 **53 **42 **22 11 19 

Befall in Obst- 
Anlagen (Pz)                 3 20 145 30 35 10 4 1 3 

Befall in  
Obstanlagen ha  5 11 ***25 30 128 10 1 0 3 

Rodungen Anzahl 
Parzellen 4 1 57 20 25 5 1 0 1 

Obstf  Rodung Flächen  
           ha      0.2 0.5 8.4 2 3 0.7 0.5  0 0.5 

Rodungen  
Apfelbäume    
in Obstanlagen 

0 1150 23400 5700 1310 153 100 0 45 

Rodungen  
Birnbäume                    
in Obstanlagen 

88 80 1600 320 3648 550 213 0 948 

Baumschulen  
mit Befall 0 0 39 A 0 1 GZ 1 0 0 0 

Quitten gerodet 13 16 41 7 5 28 3 2 2 
Quitten       Rück-
schnitt 4 *? 26 2 1 0 0 0 0 

Hochstämme   
Apfel gerodet 3 94 183 15 84 2 6 0 23 

Hochstämme  
Apfel  
Rückschnitt 

25 222 1124 58 244 46 1 6 20 
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Hochstämme Birne 
gerodet 195 142 325 126 259 194                            42 32 46 

Hochstämme 
Birnen        Rück-
schnitt 

196 137 139 48 111 87 24 26 0 

m2 Cotoneaster nieder 
gerodet  228 170 404 0 55 635 8 1 0 

Cotoneaster hoch ge-
rodet 0 17 10 0 0 15 0 0 0 

Crataegus       49 135 600 9 42 25 3 0 1 
Pyracantha     4 1 4 0 1 1 1 0 0 
Sorbusarten    0 0 4 1 0 0 1 0 0 
Chaenomeles  0 1 6 0 1 0 0 0 0 
Amelanchier   0 0 1 0 0 2 0 0 1 
Mespilus         0 0 1 0 0 1 0 0 0 
Photinia   0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
*    bei Quitten keine Entschädigung bei Rückschnitt; aus der Zone 2 keine Meldungen 

 **   Anzahl höher, Resultate der Zone 2 ausserhalb der Schutzobjekte nicht auswertbar       *** kein flächiger Befall 
 Die Statistik stützt sich ab auf Proberesultate, Meldungen der Gemeinden, Protokolle der Kontrolleure sowie Produzenten.  
 Die effektiven Zahlen sind in der Regel leicht höher, da auch in der Zone 2 teilweise bekämpft, aber nicht gemeldet wird. 
 
 
 

 

           Anhang 2:  Übersicht Kosten (Quelle: Kantonale Geschäftsberichte) 
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2000              553'500    929’345      1'482’845 
2001              188’886     14’857    8’389135   23’120   21’869   8'637’867 
2002              103’786     52’070      448’789 371’463   12’376      988’484 
2003              202’761     35’706      366’826   28’069            0      633’362 
2004              135’790     32’764      205’117            0     4’953      378’624 
2005              160’278     12’411      259’972     2’720            0      435’381 
2006              126’528     15’079      314’644        938        7’115      464’304 

2007           3'486’745 6'274’839      897’753            0    47’043  10'706’380 
2008           2'459’113  1'800’621      718’144             0    18’228 218'957      5'215’063 

2009              386’591     71’305      376’896            0       2’833  98’648      936’273 

2010              193’689     30’396      122’182  Versuche*    58’648 109’888      514’803 

2011              180’409     36’978        94’920      9500      8’016 163’933      520'090  

2012              342‘905 1‘785‘654      126‘276   40‘000    72‘846 152‘983   2‘493‘664  
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2013              106‘472    138‘029       56‘644   80‘000  102‘810     2‘258 486‘213 

2014              190‘095    442‘846       67‘443            0    50‘345     3‘167 753‘896 

2015              119‘378      41‘672    113‘715    40‘000    61‘220   60‘970 436‘955 

2016 ca.         20‘000      13‘700 ca. 30‘000   40‘000            0           0 103‘700 

2017               12‘570                0 ca. 25‘000   40‘000            0            0  77‘570 

2018 In Bearbeitung                                                                                                                        geschätzt ˂ 50‘000 

 (* Versuche: umfasst Beiträge an Projekt „Herakles“ von Agroscope, ab 2016 bis 2018 „Herakles plus“,  
- Schäden in Baumschulen werden heute direkt durch den Bund vergütet) 
- Die Zahlen des Jahres 2016 und 2017 sind im Kantonalen Geschäftsbericht nicht aufgeschlüsselt dar 
  gestellt und wurden durch das BBZ Arenenberg aufgrund der bekannten Beträge und Anzahl gerodeter  
  Bäume er  rechnet.  
- Für das Jahr 2018 wird dies aufgrund des Aufwandes und der Anzahl gerodeter Bäume und Obstflä- 
  chen geschätzt 


